
 
 
A N T R A G   A U F   Ä N D E R U N G   D E R   E I N S C H R E I B U N G 
 

 

 Antragsfrist: Der Antrag ist während der jeweiligen Rückmeldefristen im Studierendensekretariat, Templergraben 57   
(Super C), zu stellen. 

 Postanschrift bei schriftlicher Antragstellung: Templergraben 55, 52056 Aachen 

1) Antragsteller / in 
 

Name                          
 

Vorname                     
 

Matrikelnummer       
 

2) Ich beantrage ab WS 2 0   / 2 0     
 

  SS 2 0   
 

  einen Studienwechsel  / den Wechsel eines bzw. mehrerer Studienfächer 
 

  die Einschreibung für einen weiteren Studiengang 
 

  die Streichung eines Studiengangs (bei Einschreibung für mehrere Studiengänge, nur bis Vorlesungsbeginn) 
 

und bitte um Einschreibung wie folgt: 
 

Erste(r) Studiengang / Studiengangkombination 
 

Angestrebter Abschluss  
Studienfach / -fächer 
1.1     

 Zahl der   
  Fachsemester

 

1.2     
 

1.3     
 
 

Zweite(r) Studiengang / Studiengangkombination 
 

Angestrebter Abschluss  
 

Studienfach / -fächer 
2.1     

Zahl der 
Fachsemester 

 

2.2     
 

2.3     
 

Dritte(r) Studiengang / Studiengangkombination 
 

Angestrebter Abschluss  
 

Studienfach / -fächer 
3.1     

Zahl der 
Fachsemester

 

3.2     
 

3.3     
Ich bestätige, von den Hinweisen auf der Rückseite Kenntnis genommen zu haben! 

     

Ort , Datum , Unterschrift 

Stand: 01/2012  ../ 2 



- 2 - 

H i n w e i s e 
 

 Falls Sie über eine fachgebundene Hochschul reife verfügen, müssen Sie bei einem 
Studiengangwechsel oder bei Einschreibung für ei nen weiteren Studiengang Ihr Hochschulreifezeugnis 
vorlegen (§ 9 in Verbindung mit  § 4 Absatz 3 Nr. 2 der Einschreibungsordnung der RWTH - EinschrO). 

 Wenn Sie BAföG-Empfänger/in sind, beachten Sie bitte, dass ein Wechsel des Studiengangs/ 
Studienfachs in der Regel den Verlust der För derung zur Folge hat, wenn er nicht spätestens 
unmittelbar nach dem 2. Fachsemester vorgenommen wird. 

 Eine Einschreibung ist nicht möglich, wenn Sie in dem neugewählten Studiengang/Studienfach eine 
Prüfung oder eine Prüfungsvorleistung (S chein) endgültig nicht bestanden haben  
(§ 5 Abs. 1 b) EinschrO). 
Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, dass dieser Sachverhalt in Ihrem Fall nicht vorliegt. 
 
Zusätzlich ist eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Prüfungsausschusses des neuen 
Studienganges an der RWTH Aachen bei zufügen. Hierfür legen Sie diesem bitte einen Ausdruck der 
bisher erbrachten Prüfungsleistungen vor.  

 Wenn Sie die Einschreibung für einen zulass ungsbeschränkten Studiengang beantragen, müssen Sie 
im Besitz eines gültigen Zulassungsbescheides der ZVS bzw. der RWTH sein (§ 2 Abs. 5 EinschrO). 

 

 Ausländische Studierende müssen bei einer Studiengangänderung einen entsprechenden 
Zulassungsbescheid des International Office der  RWTH Aachen vorlegen. Lediglich Bildungsinländer 
sind hiervon ausgenommen. 

 Durch eine Änderung des Studienganges werden etwaige Prüfungsanmeldungen in dem 
ursprünglichen Studiengang nicht berührt. Eine Abmeldung von Prüfungen muss ggf. gesondert 
erfolgen. Ansonsten entsteht ein Fehlversuch durch Nichterscheinen.  

 Wenn Sie in dem neugewählt en Studiengang/Studienfach für ei n höheres Fachsemester 
eingeschrieben werden wollen, müssen Sie eine Bescheinigung über die Anrechnung entsprechender 
Studienzeiten durch das zuständi ge Prüfungsamt vorlegen oder ein einschlägiges Studium in 
entsprechendem Umfang an einer wissenschaftlichen Hochschule im Geltungsbereich des 
Grundgesetzes nachweisen. 

 Die Einschreibung für einen Studiengang mit Absch lussziel Promotion bedeutet nicht, dass die 
Zulassungsvoraussetzungen  für eine Promotion in dem gewählten Studi enfach vorliegen. Die 
Zulassungsentscheidung des Dekans der zuständigen Fakultät bleibt unberührt.  
Für die Einschreibung ist die Vorlage einer Betreuungszusage der betreuenden Hochschullehrerin 
bzw. des betreuenden Hochschullehrers erforderlich (§ 2 Abs. 8 der EinschrO). 
 

Rechtsgrundlagen: Im Falle einer Studiengangänderung gelten § 9 in Verbindung mit §§ 1 bis 5 EinschrO 
bzw. bei Streichung eines St udienganges § 6 EinschrO. Die per sonenbezogenen Daten werden nach § 4 
EinschrO sowie aufgrund des Gesetzes  über die Statistik für das Hochschulwesen (Hochschulstatistikgesetz 
- HStatG) vom 2. November 1990 (BGB1 I S. 2414)  erhoben. Datenspeicherung und -nutzung erfolgen nach 
Maßgabe der EinschrO bzw. des Datenschutzgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen. 
 
 

Abt. 1.2  Aachen, 
   

 

1.   Semestereinstufung – soweit erforderlich – wurde vorgelegt 
2.   Praktikumsbescheinigung – soweit erforderlich – wurde vorgelegt 
3.   Unbedenklichkeitsbescheinigung – soweit erforderlich – wurde vorgelegt 
4.   Selfassessment wurde vorgelegt 
5.   Betreuungszusage (bei Umschreibung zur Promotion) liegt vor 
6.   In den Rechner eingegeben 

  Im Auftrag 
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